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Kapitell 

Einleitung 

A. Entwicklung und Beurteilung der Teilzeitarbeit 

Die Teilzeitarbeit ist eine junge Arbeitsfonn, die sich in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht in der Entwicklung befindetl. Im Jahr 1993 arbeiteten 6-7 
Millionen Arbeitnehmer in Teilzeit, davon ca. 1"2 Millionen als geringfügig 
Beschäftigte2• Derzeit kann von einem Anteil von 15% der Teilzeitbeschäfti­
gung an der Gesamtzahl der Beschäftigten ausgegangen werden). Das Interesse 
an der Teilzeitbeschäftigung hat Konjunktur und diese Arbeitsfonn wird von 
den Beteiligten am Arbeits- und Wirtschaftsleben als arbeitsmarktpolitisches 
Schlüsselkonzept zur Verbesserung der Standortbedingungen des Wirtschafts­
standortes der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union4 an­
gesehen. Von ihrer Expansion wird ein Erfolg bei der Bekämpfung der Mas­
senarbeitslosigkeit erhofft. Die Bundesregierung hat sich für eine Ausweitung 
der Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit ausgesprochen5 und wirbt unter den Ar­
beitnehmern und Arbeitgebern für eine konzertierte Aktion zur Eindämmung 
der Arbeitslosigkeit durch Teilzeitbeschäftigung6• Die Politik erhofft sich 

1 Vgl. zur Erosion des sog. Normalarbeitsverhältnisses: Plander, Flucht aus dem 
Normalarbeitsverhältnis; Zachert, BB 1990, 565 ff. 

2 Zahlen aus "Mobilzeit - Ein Leitfaden flir Arbeitnehmer und Arbeitgeber", S. 17 ff. 
Ein Überblick über den Anteil von Teilzeit-Jobs im europäischen Vergleich ist in RdA 
1997,364 veröffentlicht. Zum Begriff der geringfligigen Beschäftigung in Kapitel 6 TI. 

3 Masler, in: AR-B1attei, Teilzeitbeschäftigung Rz. 9. 
4 Vgl. hierzu die Analyse von Schmidt, Teilzeitarbeit in Europa. Das Rahmenab­

kommen zur Teilzeitarbeit zwischen der der UNICE, dem CEEP und dem EGB ist in 
RdA 1997,363 (englisch) und ArbuR 1997,318 (deutsch) abgedruckt; erste Stellung­
nahmen zu diesem Abkommen haben Kreimer-de Fries (ArbuR 1997, 314 ff.) und Gaul 
(NZA 1997, 1027 ff.) veröffentlicht. 

5 Mitteilung der Bundesregierung, abgedruckt in NZA 1994, Heft 9, S. VIII. 
6 Die Bundesregierung spricht auch von "Mobilzeit", vgl. den gleichnamigen Leitfa­

den flir Arbeitnehmer und Arbeitgeber, herausgegeben vom Bundesministerium flir Ar­
beit- und Sozialordnung, der Bundesanstalt flir Arbeit und dem Bundesmininsterium flir 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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durch die Teilzeitarbeit in verschiedener Hinsicht Beschäftigungseffekte7• We­
sentliches Ziel ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Durch die Verteilung des 
vorhandenen Arbeitspotentials auf zwei oder mehr Arbeitsplätze soll eine 
merkliche Entlastung der Arbeitsmarktsituation erreicht werden. Berufseinstei­
gern soll durch Teilzeitarbeit auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten der 
wichtige erstmalige Zutritt zum Arbeitsmarkt gesichert werden. Besondere Be­
deutung hat die Teilzeitbeschäftigung bei der Förderung der Frauenberufstätig­
keit. Allgemein wird die Teilzeitarbeit als die adäquate Beschäftigungsform 
angesehen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet und da­
mit einen erheblichen Beitrag zur Realisierung der verfassungsrechtlich in Art. 
3 Abs. 2 GG verankerten Verpflichtung zur Gleichstellung von Mann und Frau 
leistet. 

Auf Seiten der ArbeitgeberS steht die Teilzeitbeschäftigung für das Stich­
wort der Flexibilisierung des Arbeitslebens9. Durch den optimalen Einsatz fle­
xibler Teilzeitarbeit ließe sich die Produktivität der Unternehmen um bis zu 
20% steigern. Weitere Vorteile der Teilzeitbeschäftigung aus Arbeitgebersicht 
sind die Verringerung von Fehlzeiten durch individuelle Arbeitszeitgestaltung 
und Motivationssteigerung der Mitarbeiter, Erhöhung der Produktivität bei 
monotonen Tätigkeiten, wie Bildschirmarbeit und Fließbandarbeit, Senkung 
der Personalkosten um bis zu 15% aufgrund des Ausgleichs von saisonalen 
Arbeitsspitzen durch Teilzeitkräfte sowie die Entflechtung der persönlichen 
Arbeitszeit und der Maschinenlaufzeiten lO• Aus dem Blickwinkel der Beschäf­
tigten stehen zwei Vorteile der Teilzeitarbeit im Vordergrund. Ein wesentlicher 
Grund für die Akzeptanz flexibler Arbeitszeitformen auf Seiten des Arbeit­
nehmers ist der für ihn hiermit verbundene Zuwachs an Zeitsouveränität im 
Vergleich zum Normalarbeitsverhältnis mit starren Arbeitszeiten. Ein Aus­
schnitt aus diesem Spektrum ist der Weg zu familienfreundlichen Arbeitszeiten 
durch Teilzeitbeschäftigung. Die Wünsche der Frauen nach mehr Teilhabe am 
Berufsleben und die Wünsche der Männer nach mehr Teilhabe am Familienle­
ben können mit flexiblen Arbeitszeitmodellen erfüllt werden. 

7 Vgl. beispielshaft: Gesetz zur Förderung der Teilzeitbeschäftigung, eingebracht von 
den Ländern Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, BR-Drs. 901/94 v. 20.9.1004; 
BR-Drs. 910/94, v. 29.9.1994. 

S Beispielshaft: Hagedorn, Arbeitgeber, 1994, 20 ff.; Hof, Arbeitgeber, 1994, 154 ff.; 
Kador, Arbeitgeber 1994, 396 ff.; Then , Arbeitgeber 1995, 232 ff.; Fröhlich, AuA 1998, 
37 ff. 

9 Vgl. allgemein zur Arbeitszeitflexibilisierung: Kitz/Reh, BB 1993, 1209ff. 
10 Hunold, Schnell brief rur Personalwirtschaft und Arbeitsrecht, Heft 11 /94, S. 7; 

Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (Hrsg.), Modernes Arbeitszeit­
managrnent, S. 12 ff. 
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Die Gewerkschaften standen der Teilzeitarbeit als Teil der Arbeitszeitflexi­
bilisierung zunächst ablehnend gegenüber 1 1. Die Gewerkschaftsvertreter 
fürchteten, die Arbeitgeber würden den verstärkten Einsatz von Teilzeitkräften 
als Bestandteil arbeitsplatzvernichtender Rationalisierungsmaßnahmen miß­
brauchen 12• Teilzeitbeschäftigte wurden von Gewerkschaftsseite als Beleg­
schaftsreserve angesehen, die den im Zuge des Abbaus von Vollzeitarbeitsplät­
zen durch Rationalisierung entstehenden Beschäftigungsbedarf decken sollten. 
Vor diesem Hintergrund ist die Zurückhaltung der Arbeitnehmerverbände bei 
der tariflichen Absicherung der Teilzeitarbeit zu sehen l3 • Teilzeitkräfte wurden 
überwiegend nicht in den persönlichen Geltungsbereich der Tarifverträge ein­
bezogen l4 . Für die betroffenen Teilzeitbeschäftigten hatte der Entzug des tarif­
lichen Schutzes durchweg negative Konsequenzen. Die Arbeitgeber nutzten 
den arbeitsvertraglichen Spielraum, um die Teilzeitkräfte bei der Vergütungs­
zahlung zu benachteiligen l5 • Zwischenzeitlich hatin Gewerkschaftskreisen ein 
Umdenken eingesetzt. Die Teilzeitarbeit wird nicht mehr generell als Arbeits­
zeitform abgelehnt. Der Schwerpunkt der gewerkschaftlichen Kritik richtet sich 
vornehmlich gegen die Zunahme von sozialversicherungsfreien Arbeitsverhält­
nissen mit geringfügigem Arbeitszeitumfang. 

Das Interesse der Arbeitnehmer an Teilzeitarbeitsplätzen wird von der Bun­
desregierung hoch eingeschätzt. In einer Unterrichtung vom 10.3.1994 führt sie 
aus, daß Ende Januar 1994 vier Millionen Frauen und Männer in Deutschland 
einen Arbeitsplatz suchten; andererseits aber viele vollzeitbeschäftigte Er­
werbstätige ihren Wunsch nach Teilzeittätigkeit wegen des fehlenden Angebots 
auf Arbeitgeberseite nicht realisieren könnten l6 • Im Gegensatz zu diesen Anga­
ben haben Erhebungen durch die Firma Bayer nur eine eingeschränkte Akzep­
tanz der Teilzeitbeschäftigung bei den Arbeitnehmern ergeben 17• Neben den fi­
nanziellen Einbußen wurde das schlechte Image der Teilzeitarbeit ("nur etwas 
für Putzhilfen und Spülfrauen"), die Befürchtung, bei Kündigungen als erste 
entlassen zu werden, sowie die angebliche Gefahrdung, wegen des Willens zur 
Teilzeitarbeit als uninteressiert zu gelten (Dauer der im Betrieb verbrachten 
Arbeitszeit als Indiz für "Tüchtigkeit"), genannt l8 • 

11 Zur geschichtlichen Entwicklung: Klein, Gewerkschaften und Teilzeitarbeit, S. 47. 
12 Klein, Gewerkschaften und Teilzeitarbeit, S. 47. 
I) Vgl. die Nachweise in Kapitel 7 A. 

14 Zu dieser Form der Benachteiligung ausführlich in Kapitel 7 D I 2 b. 
15 Vgl. Kapitel in Kapitel 7 B I. 
If, Information der Bundesregierung, NZA 1994, Heft 9, S. VIII. 
17 Bericht von Hunold, in: Schnell brief für Personalwirtschaft und Arbeitsrecht, Heft 

18/94, S. I. 
IK Hunold, in: Schnellbrief für Personalwirtschaft und Arbeitsrecht, Heft 18/94, 

S. I f. 


